
Pflanzenrückschnitt

Gemäss Verkehrserschliessungsverordnung vom 17. April 2019 (VErV) und 
gemäss Gemeinderatsbeschluss Nr. 74 vom 11. März 2025 ist die 
Grundeigentümerschaft verpflichtet, sämtliche Äste und Pflanzenteile, 
welche in den Lichtraum hineinragen, zurückzuschneiden.

Die Gemeinde Hombrechtikon wird, im Falle der Missachtung dieser 
Vorschriften, Dritte auf Kosten der säumigen Grundeigentümerschaft mit 
dem Zurückschneiden der hineinragenden Äste und Pflanzenteile 
beauftragen.

bis 15. Juni 2026




